
Wir beantragen die gutachterliche Beurteilung eines Filmes oder Bildträger dahingehend,  ob er gegen 
Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, insbesondere die §§ 184, 131 StGB und/oder ob er gegen die 
Bestimmungen der §§ 15 Abs. 2, 27 Jugendschutzgesetz (JuSchG) verstößt.   

Spitzenorganisation der 
Filmwirtschaft (SPIO) e.V. 
Postfach 5129  
  
65041 Wiesbaden 

Antrag auf Rechtsgutachten der Juristenkommission 
(Fassung vom 19.02.2009) 

Murnaustraße 6 
65189 Wiesbaden      

Tel. : 0611 77891 -0 
Fax:  0611 77891-39 
e-mail: spio@spio-fsk.de 
http://www.spio.de 

AG Wiesbaden 24 VR 1459 
USt-IdNr: DE113822120  

Wiesbadener Volksbank eG 
BLZ 510 900 00 
Konto-Nr. 521 302 
 

Filmgattung

Titel des Films

Originaltitel

Herstellungsland

 im Filmtheater

im Format

in einer Länge von Min. 

Der Film  soll nach der Begutachtung durch die Juristenkommission  

 deutschsprachig  fremdsprachig  mit Untertiteln

 im Fernsehen   als Bildträger   als Mediendienst

ausgewertet werden.

Firma

Straße, Nr. OrtPLZ

Telefon

Antragsteller ist: 

Wir sind Mitglied 

Filmhersteller

Fax  0611  7 78 91-39 

1. 

Sitz des Herstellers2. 

Farbe 

Der Film wird zur Begutachtung eingereicht am  

in Sprache

Anprechperson

OrtStraße, Nr.

Firma

Programmanbieter - falls nicht Antragsteller - ist: 

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Herstellungsjahr

PLZ

E-Mail

Fax

4. Der Film hat der FSK bereits vorgelegen unter dem Titel  



Stabangaben 

Produktion

Regie

Lit. Vorlage

Kamera

Drehbuch

Musik

Schnitt

Darsteller

10. Dem Antrag sind eine Inhaltsangabe und bei fremdsprachigen Filmen drei deutsche Dialoglisten 
beigefügt.   

11. Anzahl der benötigten Bescheinigungen über die Begutachtungen 

12. Uns sind das Statut der Juristenkommission in der Fassung vom 19.10.2007 sowie die 
Gebührenordnung der Juristenkommission in der Fassung vom 01.03.2012 bekannt.  
  
Mit der Unterschrift unter das Antragsformular erkennen wir die getroffenen Regelungen 
verbindlich an. 
  
Wir verpflichten uns gemäß Ziffer 11 des Status der Juristenkommission ausdrücklich, 
Ø die Bescheinigungen gemäß Ziffer 6.1. und 6.2. sowie die Kennzeichen gemäß Ziffer 7.1 und 7.2. 

nur im Zusammenhang mit der jeweils von der Juristenkommission begutachteten und für 
unbedenklich erklärten Fassung des Films oder Bildträgers zu benutzen, 

Ø die Bescheinigungen gemäß Ziffer 6.1. und 6.2. sowie die Berechtigung zur Kennzeichnung ohne 
Zustimmung der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft nicht an Nachauswerter oder andere 
Programmanbieter weiterzugeben und/oder zu übertragen, 

Ø die Bescheinigungen gemäß Ziffer 6.1. und 6.2. sowie den Inhalt der Begutachtung in keiner Weise 
zu Werbezwecken für den Film und/oder den Bildträger zu benutzen. 

  
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung der vorgenannten Verpflichtungen ist eine Konventionalstrafe in 
Höhe von € 5.000 verwirkt. 
  
Wir versichern, dass der Film nicht indiziert und ein Indizierungsantrag nicht gestellt ist und der 
Film nicht beschlagnahmt ist. 
   
Uns ist bekannt, dass die Begutachtung des Films oder Bildträgers nicht vorgenommen wird, solange 
nicht eine Vorauszahlung in Höhe von 1.500,00 Euro auf dem Konto der SPIO zur Wertstellung gebracht 
ist. 
  
Erfüllungsort ist Wiesbaden. 
  
____________________                                                   ______________________________ 
Ort/Datum                                                                                       Unterschrift/Stempel 
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Rechnungstellung an   Antragsteller   Programmanbieter9. 
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Der Film hat der FSK bereits vorgelegen unter dem Titel  
Stabangaben 
10. 
Dem Antrag sind eine Inhaltsangabe und bei fremdsprachigen Filmen drei deutsche Dialoglisten beigefügt.   
11. 
12. 
Uns sind das Statut der Juristenkommission in der Fassung vom 19.10.2007 sowie die Gebührenordnung der Juristenkommission in der Fassung vom 01.03.2012 bekannt. 
 
Mit der Unterschrift unter das Antragsformular erkennen wir die getroffenen Regelungen verbindlich an.
 
Wir verpflichten uns gemäß Ziffer 11 des Status der Juristenkommission ausdrücklich,
Ø         die Bescheinigungen gemäß Ziffer 6.1. und 6.2. sowie die Kennzeichen gemäß Ziffer 7.1 und 7.2. nur im Zusammenhang mit der jeweils von der Juristenkommission begutachteten und für unbedenklich erklärten Fassung des Films oder Bildträgers zu benutzen,
Ø         die Bescheinigungen gemäß Ziffer 6.1. und 6.2. sowie die Berechtigung zur Kennzeichnung ohne Zustimmung der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft nicht an Nachauswerter oder andere Programmanbieter weiterzugeben und/oder zu übertragen,
Ø         die Bescheinigungen gemäß Ziffer 6.1. und 6.2. sowie den Inhalt der Begutachtung in keiner Weise zu Werbezwecken für den Film und/oder den Bildträger zu benutzen.
 
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung der vorgenannten Verpflichtungen ist eine Konventionalstrafe in Höhe von € 5.000 verwirkt.
 
Wir versichern, dass der Film nicht indiziert und ein Indizierungsantrag nicht gestellt ist und der Film nicht beschlagnahmt ist.
  
Uns ist bekannt, dass die Begutachtung des Films oder Bildträgers nicht vorgenommen wird, solange nicht eine Vorauszahlung in Höhe von 1.500,00 Euro auf dem Konto der SPIO zur Wertstellung gebracht ist.
 
Erfüllungsort ist Wiesbaden.
 
____________________                                                   ______________________________
Ort/Datum                                                                                       Unterschrift/Stempel
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